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Die Sicherung der Bauforderungen.

Das Reichsgesetz liber die Sicherung der Baufordcrungell
dessen Inhalt bei den Lesern dieser Zeitschrift als bekannt
vorausgesetzt \verden darf, enthält nach jeder Richtung hin
etwas Neues auf dem Gebiete der Gesetzgebung: der für die
Bauhand\verker wichtigste zweite Teil des Gesetzes, welcher
die d i TI g ] Ich e Sicherung der Bauforderung bezweckt,
tritt nicht sofort und überall im Reichsgebiet, sondern nur in
den einzelnen Gemeinden in Kraft, wenn und soweit diese
durch landesherrliche Verordnung bestimmt werden. Vor f.r
lass der Verordnung sind die "Gemeinde, die amtliche Han
delsvertretung, dIe j-Iandwerkskammer des BeZl1 1\.:' lI.lu d _
gesetzliche Arbeitervertretung" zu hören.

Diese Ge'sctzbestimmung hat entgegengesetzte \Vünsche
Jllsgelöst: den Wunsch nach einem Protest gegen eine der
artige Verordnung, die dem Gesetze materieJle UeltungverJeiht,
und vielfache Wünsche nach sofortigem ErJass dernotwendigen
Verordnung (vgl.z.ß. Nr. 73 d. "Ostd.Bau-Ztg."). Seide Wünsche
:::.md von verschiedenen Gesichtspunkten aus begreiflich.
Durch das neue Gesetz wird zweifellos das Bauen teurer und
umständlicher und dem spekulativen Geschäftssinne \vird eine
schwer uberstcigbarc Schranke entgegengesetzt. Anderer
seits wird den Bauhandwerkern und -Lieferanten in bedeuten
dem Umfange garantiert, dass sie fHr ihre ford
rungcn Zah
lung erhalten. Daher wird dei. \Vunsch, dass das Gesetz
"nicht Gesetz werde", in erster Linie von den Unternehmurn
ausgehen. der entgegengesetzte Wunsch hauptsächlfch von
allen den Kreisen, die für Bau lieferungen in Betracht kommen.
Ob die \Virkung-en des Gesetzes am letzten Ende segensreich
sein werden, wird man heute kaum sagen können. So sehr
es zu begriissen ist, wcnn daHir gesorg.t wird, dass die Bau
IJeferanten zu ihrem Gelde kommen. so ist doch auf eier
anderen Seite zu bedenken, dass auch diE wagemutige Spcku
lation grossen wirtschaftlichen Nutzen stiftet. da nicht immer
nur Balluntnnehmer da sind, die alle Unkosten des Bancs
ohne Inanspruchnahme iremder Mittel sofort aus eigener
'I asche bar decken können. Das Gcsetz ist auch insofern ein
Ausnahmegesetz, als cs deI! Lieferanten tiberhaupt für ihr,;:
Lieferungen in erheblichem Masse Zahlung' garantiert Hnd
ihnen daher die Pflicht der geschäftlichen Vorsicht z. T. ab
nimmt, während es sonst allerwärts dem einzelnen uberl
ssen
bleibt, zu prÜfen, ob er auf Kredit liefern wiII oder nicht.

\Nährend der zweite Teil des Gesetzes mangels seiner
EmfiIhrung durch landesherrliche Verordnung vorerst nur
theoretsiche Bedeutung hat, ist der erste Teil bereits im Juni
1909 in Kraft getreten. Er cnt
alt wie der zwe[te Teil
Schutzmassregeln für die DauIieferanten, jedoch mit dem
Unterschiede, dass er den Sicherungszweck nur mit tel bar
dadurch. erstrebt, dass er dem Bauunternehmer gewisse
Pflichten vorschreibt und ihm bei NichterfÜllung Strafe und
SchadcllscrsatzpfIicht androht, olme aber dafür Vorsorge zu
treffen, dass er auch in der mc:lterieJIcn Lage ist, seine Schadens
ersatzpflicht zu erfiiIJcn, d. h. den Lieferanten ZII ihrem Gelde
zu verhelfen, Diesen Zweck soll erst der zweite Teil des
Uesctzes ertüHcl1.

Der erste Tell enthält nun folgende Vorschriften:
1. Der Empfänger von Baugeld ist verpflichtet, das

empfangene Baugeld zur Tilgung von Bauforderung-cn zu ver
wenden.

Die Verpflichtung der Verwendung des Baugelde;:; zu
Bauzwecken besteht zwischen Bal1geldempfänger lInd 5all
gläubiger, nicht aber zwischen Geldgeber und Bau
gHiubiger. f:s besteht auch vöJJigc Vertragsfreiheit zwischen
Gcldgeber Bnd Unternehmer nach der Richtung hin, was als
ß il U gel dem p fan gen werden soB. Nur dcrjcnig-e, der

BalJ.I:(eld \virkJich e m p f ä n g t, ist zur gesetzlichen Venvel1
(1ung d(;s Geldts verpflichtet, was er aber als Baugeld
empfängt, das han;zt von dem Vertrage z\'Jischen ihm und
deI!! GeJd%'c:!1er ab. Dcr Letztere kann sich also alles das bei
der AllszahJung de.5> Bau;:;e1de.s abziehen. was ars abzugsfähig
vereinbart ist. also 7.. R. ProvisIOn, die im \.oraus zahlbaren
Zinsen, \,Vecl1seldiskonte; u kann ferner die weitere Zahlung
des Baugeldes efustt:!IE;iI. \VE:t1n er dazu berechtigt
Ist, und selbst, wenn er dazu nicht berechtigt ist,
yal1n er zur Eriüllung seiner Pf;i.
htcn nur durch
den Un!crnehmer, nicht dur.::.h die angehalten
werden. Er steht zu diesen !11 keInen Beziehun
gen, solange sie nicht etwa dadur,;h das s der
Bal1gUiubiger a.uf Grund eines gegen voI!
streckbaren Titels dessen forderung- den Geldgeber
hat pfänden und sich zur Einziehun:« lassen. Das
crh':lltene Baugeld muss aber (1e;- Lnternehmer Zt1
Bauzwecken verwenden. tr darf also ;.veuer den
Lebensunterhalt, noch Provisionen an de1
ler, noch Stempclkosten oder derglelchcT1 b':7.ah[en. Das darr
iibrigens auch der Baugeldgeber nicht fÜr i<cchnun'« d
s
Untcrnehmers tun, wenn er von diesem
Kenntnis hat, er wÜrde sich vielmehr den
gegenÜber schaden ersatzpflichtig machen und
llochmaJige Zahlung leisten mÜssen.

Jedoch ist der Unternehmer zur Verwendung des Geldes
zu Bauzwecken nicht verpfHchtet, soweit er Baug!äubiger
allsandern N\itteln, sei es eigenen, seI esfremdel1, belried1gthat.

Besondere Vorsichtsmassrege!n sind für den Fall fest
gesetzt. dass der Baugeldempfänger selbst an der HerstcHnng
des Baues beteiligt, also sozusagen, :,ein eigener BaugJäubigcr
ist. Hier liegt die Gefahr nahe, dass er seine eigenen LClstun
gen "überschätzt" und sich zunächst aus den ßaugcJdcrn voll
befriedigt, \vährend die iibrigen Baugläubiger !eer ausgehen.
Um dies zu verhüten, werden zwei Kautelen geschaffen: ein
mal da1i er für seine Tätigkeit als Unternehmer a1! sich, u. h,
für Leitung und Beaufsichtigung des Baues keine
VergÜtung dem Baugelde entnehmen: das Geserz \.ieJ
mehr davon aus, dass diese Art seiner TätIgkeit den
Gewinn am ganzen, durch den sogerwnrHen llm
rnt'hmt:.'r
gcwinn, abgegolten sein soll. ferner dmI er iiir die Leistun
gen. hinsichtlich deren er .,Baugläl1bige(. ist. HUf die [-W!fte
des angemessenen Wertes aus dem BaugcJdc fiir sIch ent
nehmen. Man hat i:!ber natÜrlich nnta dieser All \'on Lei
stungen nicht nur MateriaJleistungen. sonut'fn 
lU..;:h ure Arbt'it
des Unternehmers als Baugliiubiger LU \t'rstehen; Auslagen
und Arbeit soll er zur Hälfte dem Baugdd entnehmen können.

2. Der Unternehmer eines Neubaues ist ;wr fÜhrung emes
..Baubuchs" verpflichtet. Das Saubuch c-
nthil!t alle Dateu. die
fiir die Beziehungen zwischen B
IUg:e!J
eber und Unter
nehmer Jlnd zwischen dkscm und den
von Bedcutung sind. Es ist m(;hr aJs ein
beim Bau Jntercssicrten zur Einsh.:ht offt'a Hegendes Buch gc
dacht. um ihnen eine Ork!1!ierIln
 zu ermÖglichen. sondern :lIs
ein tiandelsbudt wk (kS
eIl fiihnmg" u-?n Kauf!euren obliegt.
Ein ordentlich gefÜhrtes Sanbu,:h ls.t dk \vichtigste Be\veis
urkunde iilr den llntenJc-hmcr dafür. dass et seiner Pflkht dcr
\'orgeschricbe!!f'l1 EklUgd
h-er\YeHdHn
 hat. und des
halb fiir ihn sl'lbst ':on m:lssg"t.'bcmh:r FÜhrt er
das Bilch nfdtt. oder nidÜ ordentlich. so crg:.::ht es ihm wie
dem K:wiwann iu gh:khl
r Lage: d. h. soIanze er die ßau
gWubiger bciriedigeu kann. solange alles "klappt".. 5.chadet es
ihm nicht.s, \\"('IHl er nachliissig ist; wenn ex aber
seine Z
h!unzen cinsrdlt odcc in .l2:dHUÜdselnc Bal1
;däl1bi
cr da
i!!n:11 geschädigt werden, :5.0 \"erfäJlt er der ";;ÜJ.
g-cdrohtcn Strüfe.

iFortset:\1ng S<:ite 1,(\')
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:\ll  dem ßanbuche mÜsscn sich alk Lieferanten und Ar
beiter, dk ,.\rt der ihncn Übertr )g\!"ncn Arbclt. ihre VergÜtung,
!i0hc lind Zeit der Zahlungen, Höhe des Baugeldes, Name des
Ck'jdgebcfs, Abtretungen und Pfändungen von BangeM, die
Entnahme "on Baugeld fÜr eigene Arbeiten des Unter
nehmers und manches anderc ergeben.   Da') Buch muss
:; J Jhre aufbewahrt werden.

.). EndHch muss der Bauleiter am PJatze des Neubaues
demlidl sichtbar den .i\amen uml \Voltnort des Eigentümers
une. des Bauunternehmers anbringen, damit öffentlich klar ge
SH:lIt wird, mit wem es die Baugläubiger zu tun haben. - Die
Zuwiderhandlung gegell vors.tehende Bestimmungen ist mit
versc!1lcden abgesHlrren  traTeJi DClegt. l{ecHts,lllwalt Dr. DeCke.

Zerlegbare Holzhäuser.
Zwei Landhäuser \'011 Alo.::!1nekt Erwllt Un\t'rdorrer III Glauchau i.Sa.

(Abbildungen auf Seite 58 und 59.)
Der Ursprung der rlolzhausb<1uten dÜrite ohne frage in

S(;hw dcn nnd .i\orwcgcn, \Voselb t dIe Gcwinnung und Her
"k!!lll1g massiver l)au::,torfc grosse Schwiengkelten verm
.1Cjlt. 1.11 suchen sein. Der grossc li01ZICIChl\JlTI dieser Län
oeI crllioglldJt dasclbst noch jetzt Gen bau von tloahäusern,
:::.og;ar VOll 1\lfcl1en. in g.rDssem Umfange. JJie althergebrachte
Art des .btOcJdlall es hat sich dabei bis auf den heutIgen '1 ag
erhaltcn !im! wjrd auch bei Llns ItJltul1ter nachgeahmt. In
dcs en cIforcJert diese Bauweise VICI starkes und gutes 1«(;l"n
hOll, das bel Hns uur in recht wcmgcn, waldreichen üegen
den noch Zll l-rcISel1 bcschaifbar Ist, dlc eme derartigc Ver
\\ endung auch wirtschaftlich rechtfertIgen lassen. fur
ma1!ctleflei l1eoiiude bLctet aber der tlolzoau zweifellos er
hebliche Vorteile Ilnd neuerdings wird er auch fur kleine
Lanuhanser, namentlich Sommer- und rerienhäuser recht be
11eDt. L:  ist daher natÜrlich, dass man bestreot ist, die meist
] echt kostsplclIge LJOc!cbauwcIse durch andere Ausfuhrungs
artcn zu er etzeIJ, denen die Vorteile des HOlzbaues verolei
ben, elle aDer doch besser unseren wirtschaftlichen Verhält
I1lssen cntsprechen,

UIC bCIGen hIer dargestellten Landhäuser sind bis auf
das Unmdmallerwerk vOdständig aus HOlZ gebaut und ge
nÜgen aUen Aniorderungen, die Ifi bezug auf Brauchbarkeit,
HeIZoarkelt und 1 rockenhett an ein Landhaus gestellt wer
den kannen. Auch alle .bedcnken wegen t'cuergeiährlichkcit
lassen sich durc:h geeignete Schutztränkung und Anstrich des
Holzes beseitigen. Die Häuser sind zer leg bar, können also
3.bgebrochen, fortgeschafft und an anderer Stelle wieder auf
Kestellt werden. Ihr Aufhau entspricht der Art des fach
wcrkbal1es, jedoch werden die Wände aus übereinander
greifenden, 111 '1 afeln zusammengesetzten Doppelwandungen
111lt vicriacher Teerpappeneinlage und einer vollständig
J \1hcndcn LuHschicht  ebildeL

Letztere Ansführungsweise ist Eigentum des oben ge
nannten Architekten, welcher derarti e Iiolzhäuser jetzt
selbst zur Ausführung bringt. Das Gebäude wird dabei In
seinen fertigen Teilen und einz lJ1cn zusammengesetzten
Tafeln angeliefert, 50 dass das Aufstellen an Ort und Stelle
sehr leicht und sehne!! von staUen geht. es ist in wenigen
\\'ocl1cn licfcr- und aufstellbar und kann alsdann sofort be
zogen werden.

Die abgebildeten Beispiele bieten Einfamilienwohnungen
VOll drei und von zwei Wohnzimmern im erdgeschosse nebst
NebcnrÜul11c. Die Schlafzimmer sind in den Dach9"cschossen untergebracht. Ö

Beidc Häuschen zeiKen, dos die hier angewendete Iiolz
bauwclse auch recht gcftillip; in Erscheinung treten kann.

Verschiedenes.
Beruiung eincs Deutschen als tloibaumeister des I(önigs

von Siam, Eine der bedeutendsten Aufgaben der Baukunst
in Ostasien ist einüm deutschen Künstler zur Ausführung- an
vertraut worden. Der Diplom-Ingenieur Architekt Kurt
Posse (geboren 188] zu Dresden) tst als Hofarchitekt des
KÖnigs von Siam nach Bang-kok, der Hauptstadt von Siam
berufen worden, um Jn Pctschaburi an SteHe des altel
KÖnil{5p,dastes eine neue I<csjdenz von riesIgen Abmessun

gen für den König von SIam zu erbauen. Auch dle statischcn
Berechnungen für die E!sen- und Setonarbeiten des Bau
werkes werden von einem Deutschen, dem früheren
Assistenten an der Dresdner technischen Hochschule, Dr. In
genieur Kurt Beyer, ausgeführt. Es soH auch Aussicht vor
handen sein, dass die Baustofielieferung für dieses R.iesen
bauwerk, für dessen Ausführung mehrere MilIiomm veran
schlagt sind. deut chen firmen zufallen wird,

Verbands-, Vereins- usw..Ange1eQ'enheiten.
Der Varstand des Deutschen Arbeitgeberbuudes iür das

Baugewerbe hat am Montag, dem 24. Januar, In Berlln e[ne
vorbereitende Sitzung abgehalten, in der die gesamten for
derung-en des neuen Tarifvertragsmusters nochmals ein
g-ehend besr;rochen und die Berichte der vollzählig anwesen
den Vorstandsmitglieder aus den von ihnen vertretenen Ver
bänden entgegengenommen wurden, Die Berichte ergaben
eine vollständige Einstimmigkeit über die Notwendigkeit, das
bereits festgcste!1te Vertragsmuster zur GeJtung zu bringen
und der Generalversammlung in Strassburg zur Annahme zn
cmpfehlen. \Vcnn die GeneralversammJung am 24. februar
den Vorschlägen ihres Vorstandes beigestimmt haben \vird,
sollcn erneut Verhandlungen mit den Arbeiterorganisationen
stattfinden. Es wurde die Hoffnung ausgesprochen, dass
dass diese OrganIsationen die Notwendigktit der Beuen
Fassung des Vertragsmllsters einsehen und anerkennen wcr
den, da die Arbeitgeber nicht in der Lage sind, unter anderen
Bedingungen weiter zu arbeiten, sondern gezwungen sein
wÜrden, im FaUe des Nichtzustandekommcns des Vertrages
Ihre Ucsehäfte zu schliessen.

Wettbewerb.
EJllt'rfeld. Zur ErJangung von Entwürfen für den

Bau eines Geschäftsgebäudes im Anschluss an das alte
Rathaus daselbst, beschloss die Stadtverordnetenversamm
lung eiuen Wettbewerb unter den deutschen Architekter,
auszuschreiben. Die Form des Gebäudes soll so gehalten
werden, dass der bereits bestehende Rathausbau dadurch
nicht beeinträchtigt wird. An Preisen wurden 8000 Mit.
ausgesetzt.

Mitteilungen  ei Arbeilgeberbun ei lürdas Baugewerbe  er Prov. POien.
Arbeiteehen'el'lwlId 1'1(1" du... l\latn't I'M und Zimmer

g"I'werlH' zu'" PU...;!'II. E. V. Der vom Arbeitgeberverband für
das Maurer- und Zimmergewerbe zu Posen, E. V., unter
haltene Arbeitsnachweis für Maurer und Zimmerer zeigt
folgende Statistik:

Maurer: 1905: Gemeldet 1793, angestellt 1271.1906: 2583, 2156.1907: 1824, 1607.1908: 1183, 858.1909: 1772, 1349.
Zimmerer: 1905: Ge 'eldet 548, ange telIt 346.1906: 473, 361.1907: 539, 481.1908: 550, 404.1909: ,,475, 337.
Maurer und Zimmerer zusammen:

1905: Gemeldet 2321, angestellt 1617.1906: 3056, 2517.t 907: 2363, 2088.1908: 1733, 1262.
1909: " 2247, " 1696.

Neuer Verband. Von urs gegründet und unserm Bunde
beigetreten ist der Arbeitgeberverband für das Baugewerbe
zu Kohnar i. P. und Umgegeud. (Vorsitzender: Maurer
und Zimmermeister M. Retzlall-Kolmar i. P., 12 Mitglieder.)

Stl'eil,kIrUl"i('1 pinldehen! Wir ersuchen unsere Mit
glieder nochmals dringend, in ihre sämtlichen Bauverträge
die Streik klausel einzusetzen, um auf jeden fall gesichert
zu sein, da nach fast sämtlichen neu esten Tarifverhandlungen
wenig Aussicht vorhanden ist, dass wir auf friedlichem Wege
zum Ziele kommeiL Zum Einkleben fertige Exemplare
sind ja unsern Milgliedern vor einiger Zeit bereits zuge
gangen und sind weitere Exemplare in beliebiger Anzahl
kostenlos von uns zu beziehen.

O. I(arlmann, Vorsitzender. Dr. Adler, Syndikus.


